
 

 

Allgemeine Bekanntmachungen zu den Wahlen – 

Erneuerungswahl der 7 Mitglieder der evangelisch-

reformierten Kirchenpflege Thalwil sowie aus diesen 

Mitgliedern die Präsidentin bzw. der Präsident für die 

Amtsdauer 2026 – 2030 / Publikation der definitiven 

Wahlvorschläge 

 

Titel der Wahl 

Erneuerungswahl der 7 Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Thalwil 

sowie aus diesen Mitgliedern die Präsidentin bzw. der Präsident für die Amtsdauer 2026 – 

2030 / Publikation der definitiven Wahlvorschläge 

 

Art der Wahl 

Kirchliche Wahl 

 

Datum der Wahl  

12.4.26 
 

Vorlagen 

Gemäss Wahlanordnung vom 8. Dezember 2025 wurde die Erneuerungswahl der evangelisch-

reformierten Kirchenpflege Thalwil angeordnet. Nach dieser Ausschreibung ging ein Wahlvorschlag 

mit sechs Kandidatinnen und Kandidaten (inkl. Präsidium) ein. Innerhalb der zweiten Frist 

(Ansetzung am 27. Januar 2026) ging kein weiterer Wahlvorschlag ein. 

 

Definitiv vorgeschlagen für die Wahl vom 12. April 2026  

Als Mitglied der Kirchenpflege: 

• Bärlocher, Lukas, 1993, Zürich, Lehrer & Fotograf, bisher, SP 

• Fankhauser, Märk, 1957, Thalwil, Unternehmer, bisher, FDP 

• Gallmann, Philippa, 1975, Thalwil, Physiotherapeutin, neu, - 

• Sommer, Nathalie, 1972, Thalwil, Fundraiserin, bisher, - 

• Temperli, Walter, 1958, Thalwil, Heilpädagoge, neu, - 

• Titschack, Ingo, 1963, Gattikon, -, bisher, - 

 
Als Präsidentin bzw. Präsident der Kirchenpflege: 

• Fankhauser, Märk, 1957, Thalwil, Unternehmer, bisher, FDP 
 

Für die evangelisch-reformierte Kirchenpflege sowie deren Präsidium werden gedruckte 

Wahlvorschläge verwendet. In Anwendung von Art. 6 Abs. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. § 55a Abs. 

2 Gesetz über die Politischen Rechte (GPR) wird ein amtlicher Wahlzettel verwendet, der die 

vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge enthält. 

 

Ein allfälliger zweiter Wahlgang wird für alle Behörden, die am 12. April 2026 nicht im ersten 



Wahlgang gewählt werden, am 14. Juni 2026 durchgeführt. 

 

Rechtsmittel / Einsichtnahme 

 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 

ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs 

bei der Bezirkskirchenpflege Horgen, Dr. iur. Max Walter, Bickelstrasse 3, 8942 Oberrieden, erhoben 

werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 

Kontaktstelle 

Evangelisch-reformierte Kirche Thalwil 
Sekretariat 
Alte Landstrasse 82 
8800 Thalwil 
 
Aufgeschaltet 6.2.26 
 


